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Mandantenrundschreiben im November 2014 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ihnen nun vorliegende Rundschreiben möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante 

Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, 

auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 
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1. Nahe Angehörige und Darlehensverträge 

Kernaussage 

Bei Darlehensverträgen zwischen Angehörigen sind die üblichen Vertragsgestaltungen 

zwischen Darlehensnehmer und Kreditinstituten sowie die Vereinbarungen aus dem Bereich der 

Geldanlage heranzuziehen, wenn das Interesse auf eine gut verzinsliche Geldanlage gerichtet 

ist. 

Neuerung 

Dienen Darlehensverträge zwischen Angehörigen nicht nur der zusätzlichen Aufnahme von 

Finanzierungsmitteln außerhalb einer Bankfinanzierung, sondern auch dem Interesse an einer 

guten Kapitalanlage, so sind als Vergleichsmaßstab nicht mehr nur die üblichen 

Vertragsgestaltungen zwischen Darlehensnehmer und Kreditinstitut zu berücksichtigen. Laut 

einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) können zusätzlich auch die Vereinbarungen im 

Geldanlagebereich hinzugezogen werden. Mit dem aktuellen Schreiben des 

Bundesministeriums der Finanzen (BMF) wird das Schreiben des BMF zur steuerlichen 

Anerkennung von Darlehnsverträgen zwischen Angehörigen aus dem Jahr 2010 entsprechend 

dieser Rechtsprechung abgeändert. 

Konsequenz 

Nach dem Urteil des BFH, welches nun die Finanzverwaltung auf alle offenen Fälle anwendet, 

kann neben der fremdüblichen Vertragsgestaltung auch im Rahmen des Fremdvergleichs 

berücksichtigt werden, welche Vereinbarungen im Anlagebereich üblich sind. Hierzu gehört 

auch das Stehenlassen von Zinsen. Insgesamt erweitert sich im Vergleich zur bisherigen sehr 

strikten Ansicht der Finanzverwaltung die Möglichkeit, spezifisch gestaltete 

Darlehensbeziehungen auch als fremdüblich zu qualifizieren. 

 

 

 

 



 

 

2. Mietkaution: Zur Verwertung im laufenden Mietverhältnis 

Kernaussage 

Eine Vereinbarung, die dem Vermieter gestattet, während des laufenden Mietverhältnisses die 

Kaution zur Verwertung streitiger Forderungen zu verwerten, ist unzulässig. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist Mieterin einer Wohnung des Beklagten. Vereinbarungsgemäß zahlte die 

Klägerin 1.400 EUR auf ein Kautionskonto. Eine Zusatzvereinbarung der Parteien zum 

Mietvertrag bestimmt: "Der Vermieter kann sich wegen seiner fälligen Ansprüche bereits 

während des Mietverhältnisses aus der Kaution befriedigen. Der Mieter ist in diesem Fall 

verpflichtet, die Kautionssumme wieder auf den ursprünglichen Betrag zu erhöhen ..." Als die 

Klägerin später eine Minderung der Miete geltend machte, ließ sich der Beklagte während des 

laufenden Mietverhältnisses das Kautionsguthaben auszahlen. Die Klägerin verlangt, den 

Betrag wieder dem Kautionskonto gutzuschreiben und insolvenzfest anzulegen. Das 

Amtsgericht hatte der Klage stattgegeben, das Landgericht hatte die Berufung des Beklagten 

zurückgewiesen. Gegen die Entscheidung legte der Beklagte Revision beim Bundesgerichtshof 

ein. 

Entscheidung 

Die Revision blieb erfolglos. Die Richter entschieden, dass der Beklagte nicht berechtigt 

gewesen sei, die Kaution während des laufenden Mietverhältnisses wegen der von der Klägerin 

bestrittenen Mietforderungen in Anspruch zu nehmen. Das Vorgehen des Beklagten 

widerspreche dem Treuhandcharakter der Mietkaution. Der Vermieter habe die ihm als 

Sicherheit überlassene Geldsumme getrennt von seinem Vermögen anzulegen. Damit habe der 

Gesetzgeber sicherstellen wollen, dass der Mieter die Kaution nach Beendigung des 

Mietverhältnisses auch bei Insolvenz des Vermieters ungeschmälert zurückerhalte, soweit dem 

Vermieter keine gesicherten Ansprüche zustehen. Diese Zielsetzung würde unterlaufen, wenn 

der Vermieter die Mietkaution bereits während des laufenden Mietverhältnisses auch wegen 

streitiger Forderungen in Anspruch nehmen könnte. Die hiervon zum Nachteil der Klägerin 

abweichende Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag sei deshalb unwirksam. 

Konsequenz 

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Die Kaution soll die Ansprüche des Vermieters bei 

Mietbeendigung sichern - mehr nicht. Daher darf sie nicht zuvor verwendet werden. 

 

3. Selbstanzeige und Meldung der Banken wegen Verdachts auf Geldwäsche 

Kernaussage 

Banken müssen bei Anforderung von Unterlagen zur Selbstanzeige eine Verdachtsmeldung an 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) machen. 

Neuerung 

Kaum steht die Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige fest, droht reuigen 

Steuerhinterziehern Ungemach von Seiten der Banken. Es ist zu befürchten, dass bereits mit 

der Anforderung von Besteuerungsgrundlagen bei deutschen Kreditinstituten die 

Steuerhinterziehung entdeckt wird und deshalb die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige 

nicht mehr eintritt. Aufgrund eines Rundschreibens der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist davon auszugehen, dass deutsche Kreditinstitute bei 

Kenntnis über eine geplante oder durchgeführte Selbstanzeige eine Verdachtsmeldung nach 

dem Geldwäschegesetz (GwG) abgeben. In ihrem Rundschreiben vom 5.3.2014 hat die BaFin 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Banken über eine (geplante) Selbstanzeige eine 

Verdachtsmeldung zu erstatten haben, sofern die Möglichkeit besteht, dass eine entsprechende 

Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung oder Vermögenswerten 

des Kunden steht. Da die Kreditinstitute dieses grundsätzlich nicht prüfen können und generell 

zur genauen Prüfung nicht verpflichtet sind, werden diese im Zweifel immer gegen den Kunden 

entscheiden und die (geplante) Selbstanzeige melden. 



 

 

 

Konsequenz 

Deutsche Kreditinstitute dürfen zur Vorbereitung einer Selbstanzeige nicht eingebunden 

werden. Kunden sollten frühestens, wenn überhaupt, erst nach Abgabe einer Selbstanzeige mit 

ihrem Bankberater hierüber sprechen. Da die Anforderung von Besteuerungsgrundlagen bei 

deutschen Kreditinstituten mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verdachtsmeldung an die 

Ermittlungsbehörden auslöst, verbleibt in diesen Fällen lediglich die Abgabe einer Selbstanzeige 

mit geschätzten Werten. 

 

4. Regelmäßige Arbeitsstätte beim Ausbildungsverhältnis 

Kernproblem 

Ob ein Arbeitnehmer eine regelmäßige Arbeitsstätte (ab 2014: erste Tätigkeitsstätte) hat, kann 

Anknüpfungspunkt für viele steuerliche Fragestellungen sein. Dies gilt z. B. für die Bemessung 

von steuerlichen Sachbezügen bei der Überlassung eines Dienstwagens oder im 

Reisekostenrecht. Gleichwohl sind Fälle ohne das Vorliegen einer Arbeitsstätte denkbar. Solche 

Arbeitnehmer haben dann Dienstreisen und können unter anderem 

Verpflegungsmehraufwendungen für die ersten 3 Monate oder höhere Fahrtkosten geltend 

machen. Erst zuletzt hatte der Bundesfinanzhof (BFH) bei einem auf 2 Jahre befristeten 

Zeitsoldaten und einem 3 Jahre abgeordneten Beamten die Fahrten als Reisekosten eingestuft. 

Sachverhalt 

Im Streitfall ging es um die Fahrten eines Auszubildenden in den Ausbildungsbetrieb seines 

Vaters sowie zur Berufsschule. Während das Finanzamt die Fahrten zur Berufsschule nach 

Dienstreisegrundsätzen behandelte, setzte es die Fahrten in den Betrieb mit der 

Entfernungspauschale an. In der Folge musste der Vater das im Jahr 2011 noch letztmalig 

einkommensabhängig gewährte Kindergeld zurückzahlen. In der erfolgreichen Klage hatte sich 

das Finanzgericht Rheinland-Pfalz von einer Entscheidung des BFH leiten lassen, der die 

Fahrtaufwendungen eines FH-Studenten während der beiden praktischen Studiensemester als 

Reisekosten gewertet hatte, und im Streitfall ebenso entschieden. Der BFH musste über die 

Revision des Finanzamts entscheiden.  

Entscheidung 

Der 3. Senat des BFH würdigt die Fahrten von Auszubildenden zum Ausbildungsbetrieb als 

solche zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Das gelte zumindest für Ausbildungsdienstverhältnisse 

mit Bezug von Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit, bei denen der Auszubildende dem 

Ausbildungsbetrieb zugeordnet sei und diesen fortlaufend aufsuche, um dort seine für den 

Ausbildungszweck zentralen Tätigkeiten zu erbringen. Allein der Umstand, dass ein 

Ausbildungsverhältnis regelmäßig zeitlich befristet sei, reiche nicht aus, die Qualifikation als 

regelmäßige Arbeitsstätte zu versagen. Entgegen der Vorentscheidung sei der Fall des 

Studenten nicht vergleichbar, weil dort die Hochschule Mittelpunkt der Tätigkeit bliebe und 

zudem keine Einkünfte erzielt wurden.  

Konsequenz 

In Teilen der Literatur wird die Auffassung des 3. Senats in Zweifel gezogen, zumal sie zum 

Kindergeld und in Divergenz zu den Entscheidungen des 6. Senats im Zusammenhang mit 

Fahrtaufwendungen zur Universität bzw. während des Praxissemesters ergangen ist. Mit 

Hinweis auf ein weiteres anhängiges Verfahren (Fahrtkosten bei dualer Ausbildung) wird 

empfohlen, Verfahren offenzuhalten, auch um abzuwarten, ob Verfassungsbeschwerde 

eingelegt wird. 

 

 

 

 



 

 

5. Kommunale Rettungsdienst-GmbH ist gemeinnützigkeitsfähig 

Kernaussage 

Nach der Abgabenordnung (AO) verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, wenn ihre 

Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 

selbstlos zu fördern. Die Gemeinnützigkeit wird nicht grundsätzlich dadurch ausgeschlossen, 

dass eine Körperschaft in die Erfüllung einer hoheitlichen Pflichtaufgabe der öffentlichen Hand 

eingeschaltet wird. Offen ist jedoch, ob eine Eigengesellschaft der öffentlichen Hand, mit der 

sich diese über eine GmbH privatwirtschaftlich betätigt, gemeinnützigkeitsfähig ist. 

Sachverhalt 

Eine kommunale GmbH betreibt einen Rettungsdienst als Eigengesellschaft eines Landkreises. 

Damit ist sie in die Erfüllung hoheitlicher Pflichtaufgaben ihres Trägers eingebunden. Das 

beklagte Finanzamt zweifelt an der Gemeinnützigkeit der GmbH und versagt die beantragte 

Steuerbefreiung, weil die GmbH nicht freiwillig, sondern im Auftrag des eigentlich verpflichteten 

Landkreises tätig werde und daher die "Opferwilligkeit" fehle. Gegen die erlassenen 

Körperschaft- und Gewerbesteuerbescheide klagt die GmbH schließlich und gewinnt vor dem 

Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Gegen das Urteil legte das Finanzamt Revision beim 

Bundesfinanzhof ein.  

Entscheidung 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist ein Rettungsdienst, der Notfallrettung und 

Krankentransporte zum Gegenstand hat und Rettungswachen betreibt, auch dann 

gemeinnützig, wenn er in der Rechtsform einer GmbH organisiert ist und Gesellschafter ein 

Landkreis ist, dem diese Aufgaben eigentlich obliegen. Zu den als gemeinnützig im steuerlichen 

Sinne anzusehenden Tätigkeiten gehört unter anderem die Förderung der Rettung aus 

Lebensgefahr, so dass an der Gemeinnützigkeit der Tätigkeit kein Zweifel besteht. 

Entscheidend ist, dass die Tätigkeit den Anforderungen, die an die Gemeinnützigkeit gestellt 

werden, entspricht. Folglich ist die GmbH für die Leistungen, die sie gegenüber ihrem Träger 

erbringt, angemessen zu vergüten. 

Konsequenzen 

Das Urteil trägt zur Rechtssicherheit bei. Nunmehr ist geklärt, dass Eigengesellschaften 

grundsätzlich gemeinnützigkeitsfähig sind. 

 

6. Reverse-Charge-Verfahren: Neues zur Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 

Die jüngste Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Umkehr der 

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen hat für erhebliche Aufregung gesorgt. 

Insbesondere Subunternehmer fürchten nun um ihre Existenz, sollte die 

Finanzverwaltung ihnen für die Vergangenheit keinen Vertrauensschutz gewähren. Jetzt 

hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) erneut zu dieser Problematik Stellung 

bezogen. 

Das BMF weist zunächst auf Folgendes hin: Der Leistungsempfänger kann den Nachweis, dass 

er Steuerschuldner ist, durch eine schriftliche Bestätigung erbringen, in der er darauf hinweist, 

dass er die bezogene Bauleistung seinerseits zur Erbringung einer Bauleistung verwendet. Die 

Bestätigung kann im Werkvertrag oder separat unter Benennung des konkreten Bauvorhabens 

erfolgen. Organträger sind dann Steuerschuldner für Bauleistungen, die an ein Unternehmen 

des Organkreises erbracht werden, wenn der Organträger selbst oder eine Organgesellschaft 

die Bauleistung bezieht, um hiermit selbst eine Bauleistung zu erbringen. Bauleistungen, die für 

den nichtunternehmerischen Bereich des Leistungsempfängers (z. B. der privaten Immobilie) 

erbracht werden, sind grundsätzlich nicht mehr von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft 

betroffen. Zuletzt erläutert das BMF die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der 

Übergangsregelung. Demnach können folgende Bauvorhaben, die vor dem 15.2.2014 

begonnen wurden, noch nach der alten Rechtslage abgerechnet werden:  

 



 

 

Bei Fertigstellung vor dem 15.2.2014 und bei Fertigstellung ab dem 15.2.2014, wenn 

Anzahlungen zuvor nach der alten Rechtslage geleistet wurden. 

 

7. 30 %ige Pauschsteuer für Geschenke ist keine Betriebsausgabe 

Die 30 %ige Pauschsteuer, die für Geschenke an Nicht-Arbeitnehmer mit einem Wert über 

35 EUR entrichtet wird, ist nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig. Das hat das 

Niedersächsische Finanzgericht entschieden. Die Steuer ist vielmehr Teil des Geschenks 

und unterfällt ebenfalls dem Abzugsverbot. 

Hintergrund 

Ein Konzertveranstalter verschenkte über mehrere Jahre Freikarten an nicht benannte 

Empfänger. Im Rahmen einer Außenprüfung behandelte das Finanzamt einen Teil dieser 

Aufwendungen als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe (Geschenke an Nicht-Arbeitnehmer 

über 35 EUR). Der Veranstalter entrichtete auf diese nachträglich erfassten Zuwendungen die 

30 %ige Pauschsteuer gemäß Einkommensteuergesetz. Strittig war nun, ob der Unternehmer 

diese Steuer als Betriebsausgaben abziehen darf. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt die entrichtete Pauschsteuer zu Recht nicht 

als Betriebsausgaben anerkannt hatte, da die Steuer – ebenso wie das Geschenk – unter das 

Betriebsausgabenabzugsverbot fällt. Die Pauschsteuer ist ein Teil des (nicht abziehbaren) 

Geschenks, da dem Beschenkten durch die Übernahme der Steuer ein weiterer Vorteil 

zugewandt wird. 

 

8. Finanzamt darf bei Nachzahlungszinsen nicht übertreiben 

Eheleute stehen immer wieder vor der Frage, wie sie ihre Einkünfte dem Finanzamt 

erklären sollen: in einer gemeinsamen oder einer getrennten 

Einkommensteuererklärung? Je nach Entwicklung der Einkommen sollten die Partner 

immer wieder prüfen, ob die gewählte Veranlagungsform noch die richtige ist. 

Insbesondere wenn beide gewerblich aktiv sind, empfiehlt sich eine genaue Prüfung, wie 

ein Streitfall vor dem Finanzgericht Münster zeigt. 

Zum Hintergrund   

Ein Ehepaar, das im Streitjahr 2006 mit einem Gewerbebetrieb sehr gut verdiente, hatte sich für 

eine getrennte Veranlagung entschieden. Dabei wies der Ehemann keine Einnahmen aus dem 

Gewerbebetrieb aus und musste dem entsprechend auch wenig Steuern zahlen. Bei einer 

Betriebsprüfung im Jahr 2011 kam die Beteiligung jedoch ans Tageslicht mit der Folge, dass die 

Gewinnzuweisung zwischen den Eheleuten neu aufgeteilt und eine satte Steuernachzahlung 

von 328.000 EUR fällig wurde. Erschwerend kamen Nachzahlungszinsen von 80.000 EUR 

hinzu. 

Um diese finanzielle Belastung zu reduzieren, beantragte das Ehepaar den Wechsel in die 

gemeinsame Veranlagung. Damit reduzierte sich die Einkommensteuernachzahlung auf 

151.000 EUR. Dennoch verlangte das Finanzamt Nachzahlungszinsen in unveränderter Höhe. 

Nachdem das Finanzamt den Antrag auf Halbierung der Nachzahlungszinsen abgelehnt hatte, 

zogen die Eheleute vor das Finanzgericht Münster mit der Begründung, dass nur auf die 

endgültig festgesetzte Steuer von 151.000 EUR Zinsen berechnet werden dürften. 

Finanzgericht: Entscheidung des Finanzamts rechtswidrig   

So sah es auch das Finanzgericht Münster. Die Begründung der Richter: Einen Teil der Zinsen 

nicht zu erlassen, sei ein Ermessensfehler und damit rechtswidrig. Zwar entspräche es der 

Gesetzeslage, dass die Nachzahlungszinsen auf Grundlage der ursprünglichen 

Steuernachforderung zu berechnen sind. Auch eine rückwirkende Umstellung auf eine 

Zusammenveranlagung habe keine Auswirkungen für bereits festgesetzte Zinsen.  

Diese Regelung könne im Einzelfall jedoch nicht angemessen sein. 



 

 

Daher muss das Finanzamt über den Antrag der Kläger neu entscheiden. Hierbei müsse es bei 

der Berechnung der Zinsen deutlich machen, welchen Liquiditätsvorteil der Kläger gehabt habe. 

Des Weiteren müsse sich das Finanzamt mit der Frage auseinandersetzen, ob der Wechsel in 

eine andere Veranlagungsform eine Zinsfestsetzung erst ab der Kenntnis einer belastenden 

Feststellung auslöst. 

Praxistipp 

Die rechtlichen Grundlagen für Nachzahlungszinsen sind in § 233a der Abgabenordnung 

geregelt, der auch Gegenstand dieses Rechtsstreits ist. Er gilt als eine schwierigsten 

Bestimmungen der gesamten Abgabenordnung. Zwar ist der Ausgangsfall, dass die 

Nachverzinsung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist (§ 

233a Abs. 2 AO), einsetzt, noch als relativ einfach anzusehen. Den richtigen Zinsbetrag zu 

ermitteln, wenn die Steuerfestsetzung später geändert wird so wie in diesem Fall, bereitet aber 

erhebliche Probleme. 

Denn der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zufolge ist ein erstmaliger Antrag auf 

Zusammenveranlagung zwar als ein Ereignis mit Rückwirkung anzusehen, das aber nach der 

gesetzlichen Regelung in der Abgabeordnung keine Auswirkungen auf die Berechnung der 

Zinsnachzahlung haben kann. Zweck der Bestimmung ist es lediglich, die Zinsvorteile, die der 

Steuerzahler aufgrund der verspäteten Steuerzahlung hatte, abzuschöpfen oder auch 

Zinsnachteile zu beseitigen. Im Streitfall hatte der Kläger indes keinen Zinsvorteil erlangt, 

sodass die Festsetzung der Zinsen zumindest in der Höhe, wie sie vor dem Antrag auf 

Zusammenveranlagung berechnet wurde, dem Sinn des Gesetzes widersprach. Die 

Entscheidung des Finanzgerichts ist daher plausibel, die endgültige Berechnung aber weiterhin 

dem Finanzamt überlassen. 

 

9. Dienstwagen: Pkw-Überlassung führt immer zu geldwertem Vorteil – auch bei 

geringem Gebrauch 

Wird ein Dienstwagen für die Privatnutzung unentgeltlich oder verbilligt überlassen, führt 

dies zu einem lohnsteuerlichen Vorteil. Das gilt unabhängig davon, in welchem Umfang 

der Arbeitnehmer den Pkw tatsächlich privat nutzt. Der Bundesfinanzhof hat dies erneut 

bestätigt. 

Der Fall   

Im aktuellen Urteilsfall war der Ansatz eines geldwerten Vorteils wegen der privaten Nutzung 

eines Firmenwagens für einen Gesellschafter-Geschäftsführer streitig. Die GmbH überließ dem 

Kläger im Streitzeitraum für betriebliche Zwecke jeweils ein Fahrzeug. 

Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung kam das Finanzamt zu der Auffassung, das Fahrzeug habe 

auch für die Privatnutzung uneingeschränkt und kostenlos zur Verfügung gestanden. Der 

monatliche Sachbezug sei mit monatlich 1 % des Bruttolistenpreises anzunehmen. Zusätzlich 

sei der geldwerte Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit monatlich 0,03 % 

des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer zu erfassen. 

Privatnutzung konnte nicht widerlegt werden   

Sowohl beim Finanzgericht wie jetzt auch beim Bundesfinanzhof ist die dagegen gerichtete 

Klage gescheitert. Der Geschäftsführer hatte zeitweise zwar ein Fahrtenbuch geführt und dies 

im Klageverfahren auch vorgelegt, es war jedoch nicht ordnungsgemäß und unvollständig. 

Freiwilliger Verzicht auf Privatnutzung nicht ausreichend   

Nicht anerkannt haben die Gerichte auch das Vorbringen des Klägers, er habe zunächst mit 

seinem Mitgeschäftsführer vereinbart, dass eine Eintragung in das Fahrtenbuch erfolgen solle, 

wenn das von der GmbH überlassene Fahrzeug privat genutzt werde. Dann habe er sich aber 

entschieden, keine Privatfahrten zu machen, weil ihm dies steuerlich zu ungünstig erschienen 

sei. 

 

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs wird hierdurch kein Verbot zur Privatnutzung zum 



 

 

Ausdruck gebracht, sondern vielmehr die freiwillige Entscheidung, von der eingeräumten 

Möglichkeit der Privatnutzung keinen Gebrauch zu machen. Diese Absprache stellt kein 

generelles privates Nutzungsverbot dar, sondern die Erlaubnis für eine zumindest gelegentliche 

Privatnutzung. 

 

Hinweis 

Der Bundesfinanzhof bestätigt damit seine Rechtsprechung aus 2013: 

 Wenn der Arbeitgeber die Privatnutzung erlaubt, ist ein geldwerter Vorteil zu versteuern. Er 

kann entweder per Fahrtenbuch oder – falls dies nicht vorliegt oder nicht ordnungsgemäß ist – 

nach der 1 %-Regelung versteuert werden. Ein Gegenbeweis oder ein Nachweis einer 

geringeren Nutzung mit anderen Belegen ist hier nicht möglich. 

 Davon abzugrenzen sind jedoch die Fälle, in denen die Privatnutzung untersagt ist. Ein ernst 

gemeintes Privatnutzungsverbot für den Firmenwagen wird regelmäßig anerkannt. 

Diese Rechtsauffassung hat inzwischen auch die Finanzverwaltung übernommen. 

Praxistipp für Wenignutzer   

Für Wenigfahrer können steuerliche Nachteile nur durch die Führung eines Fahrtenbuchs 

vermieden werden. Das kann aber nicht nachträglich erstellt werden, sondern muss fortlaufend 

geführt werden und sollte insgesamt folgende Angaben enthalten: 

 Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit; 

 Reiseziel und Reiseroute; 

 Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner; 

     Nachweis der privaten Fahrten. 

 

10. Übersendung eines Steuerbescheids per Telefax 

Die gesetzlich gebotene Schriftform für behördliche und gerichtliche Entscheidungen 

wird auch durch Übersendung per Telefax gewahrt. 

Hintergrund 

Der Streit ging um die Frage, ob die Übersendung eines Einkommensteuerbescheids per 

Telefax die Festsetzungsverjährung unterbricht. 

Die 4-jährige Festsetzungsfrist für die Veranlagung der Steuerpflichtigen X zur 

Einkommensteuer 2003 lief regulär mit Ablauf des Kalenderjahrs 2008 ab, da sie ihre 

Einkommensteuererklärung 2003 in 2004 eingereicht hatte. Das Finanzamt übersandte den 

aufgrund der Erklärung ergangenen Einkommensteuerbescheid vom 30.12.2008 ausweislich 

des Telefaxjournals am 30.12.2008 per Telefax an das Büro der Steuerberaterin der X. 

Dagegen legte X Einspruch ein mit der Begründung, wegen nicht rechtzeitiger Bekanntgabe des 

Bescheids sei zum 31.12.2008 Festsetzungsverjährung eingetreten. Denn nach der 3-Tages-

Fiktion gelte ein elektronisch übermittelter Bescheid erst 3 Tage nach der Absendung als 

bekannt gegeben. 

Das Finanzamt entgegnete, die Festsetzungsfrist sei gewahrt, da der Bescheid noch vor 

Fristablauf den Bereich des Finanzamts verlassen habe und der X tatsächlich zugegangen sei. 

Die dagegen erhobene Klage wies das Finanzgericht als unbegründet ab. 

Entscheidung 

Ebenso wie das Finanzgericht hält auch der Bundesfinanzhof den Verjährungseinwand für 

unbegründet und wies die Revision zurück. 

Der Bescheid ist formwirksam und ordnungsgemäß bekannt gegeben worden. Der 

Bundesfinanzhof verweist dazu auf die ständige Rechtsprechung, nach der die Schriftform auch 

durch Übersendung per Telefax gewahrt ist. Denn ein Telefax gewährleistet gleichermaßen den 

mit dem Gebot der Schriftlichkeit verfolgten Zweck, dass aus dem Schriftstück der Inhalt der 

Erklärung, die abgegeben werden soll, und die Person, von der sie ausgeht, hinreichend 



 

 

zuverlässig entnommen werden können. 

Wichtig ist der Hinweis des Bundesfinanzhofs, dass die Übersendung per Telefax nicht als 

Übersendung eines elektronischen Verwaltungsakts anzusehen ist, für den eine qualifizierte 

elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz erforderlich wäre. Denn der Bundesfinanzhof 

vertritt die Auffassung, dass die Neuregelungen über den elektronischen Rechtsverkehr die 

Wirksamkeit der Bekanntgabe behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen per Telefax nicht 

berühren. Die Bekanntgabe des Bescheids am 30.12.2008 per Telefax war somit ohne 

qualifizierte Signatur wirksam. 

Mit dem gefaxten Einkommensteuerbescheid hat das Finanzamt daher den Ablauf der 

Festsetzungsfrist gehemmt. Denn die Frist ist immer gewahrt, wenn der Bescheid vor Fristablauf 

den Bereich des Finanzamts – mit seinem Wissen und Wollen – verlassen hat und dem 

Adressaten tatsächlich (wenn auch erst nach Ablauf der Frist) zugegangen ist. Auf die mit der 

Revision aufgeworfene Frage, ob die 3-Tage-Fiktion im Telefax-Verfahren anwendbar ist, kam 

es im Streitfall nicht an, da für die Fristhemmung der Zeitpunkt, zu dem der Bescheid das 

Finanzamt verlassen hat, entscheidend ist, nicht der Zeitpunkt des Zugangs. 

 

11. Gehwegreinigung als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt 

Auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze 

erbracht werden, kann als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt sein. 

Hintergrund 

Zu entscheiden war, ob Kosten der Schneeräumung auf öffentlichen Gehwegen entlang der 

Grundstücksgrenze als haushaltsnahe Dienstleistung steuerbegünstigt sind. Die Entscheidung 

betrifft die Gesetzesfassung für das Streitjahr 2008. Die entscheidende Voraussetzung, dass es 

sich um "die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen" handelt, gilt jedoch nach wie 

vor ebenso nach der gegenwärtigen Fassung des Einkommensteuergesetzes. 

Eheleute beauftragten eine Firma mit der Schneeräumung der in öffentlichem Eigentum 

stehenden Straßenfront entlang des von ihnen bewohnten Grundstücks. Hierfür entstanden 

ihnen Kosten von 143 EUR, die sie als Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher 

Dienstleistungen geltend machten. Das Finanzamt versagte den Abzug unter Hinweis auf das 

Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums zu § 35a EStG. Danach sind 

Dienstleistungen (z. B. Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst), soweit sie auf 

öffentlichem Gelände durchgeführt werden, nicht begünstigt. 

Das Finanzgericht bejaht demgegenüber einen engen Zusammenhang mit dem Haushalt und 

gab der Klage statt. 

Entscheidung 

Mit dem Finanzgericht vertritt auch der Bundesfinanzhof eine großzügigere Auffassung und wies 

die Revision des Finanzamts zurück. Eine "haushaltsnahe Dienstleistung" muss eine 

hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen bzw. muss damit im Zusammenhang 

stehen. Dazu gehören hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich durch Mitglieder des 

privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden und in regelmäßigen 

Abständen anfallen. 

Die Dienstleistung muss im räumlichen Bereich des Haushalts geleistet werden. Dieser umfasst 

zunächst neben der Wohnung auch das dazu gehörende Grundstück. Der Begriff "im Haushalt" 

ist aber nicht nur räumlich, sondern – darüber hinaus – auch funktional auszulegen. Die 

Grenzen des Haushalts werden daher nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen 

abgesteckt. Deshalb sind auch Tätigkeiten, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf fremdem, 

z. B. öffentlichem Grund geleistet werden und in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang 

zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen, begünstigt. Dazu gehören auch 

die Reinigung von Straßen und Gehwegen sowie der Winterdienst. Das gilt insbesondere dann, 

wenn der Eigentümer oder Mieter dazu verpflichtet ist. Solche Dienstleistungen sind 

notwendiger Annex zur Haushaltsführung. Sie sind deshalb nicht nur anteilig, soweit sie auf 



 

 

Privatgelände anfallen, sondern in vollem Umfang begünstigt. 

 

12. Kfz-Nutzung und Umsatzsteuer 

Wenn von Kfz-Nutzung die Rede ist, werden regelmäßig ertragsteuerliche Themen 

behandelt. Doch auch gerade Fragen des Vorsteuerabzugs von Firmenwagen sowie 

deren Umsatzbesteuerung haben es in sich. Das Bundesfinanzministerium hat nun die zu 

beachtenden Regelungen an die neuen Entwicklungen zum Vorsteuerabzug angepasst. 

Auf 29 Seiten hat das Bundesfinanzministerium die Umsatzbesteuerung der Kfz-Nutzung durch 

Unternehmer (u. a. auch Vereine) als auch Arbeitnehmer dargestellt. Behandelt werden 

insbesondere die Zuordnung zum Unternehmensvermögen, die unternehmerische 

Mindestnutzung von 10 %, der Vorsteuerabzug bei Anschaffung bzw. Miete oder Leasing und 

die Vorsteuerkorrekturen bei Änderungen des Umfangs der unternehmerischen Nutzung. Die 

Grundsätze des Schreibens sind in allen offen Fällen anzuwenden. 

Hinweis 

Das Schreiben war überfällig, da die letzte grundlegende Stellungnahme des 

Bundesfinanzministeriums aus dem Jahr 2004 stammte. Gerade Unternehmer, die Firmen-Kfz 

auch privat nutzen, müssen sich mit dem Schreiben auseinandersetzen. Denn durch die private 

Mitbenutzung werden diese Kfz nur zum Teil unternehmerisch genutzt, was einen vollständigen 

Vorsteuerabzug nur zulässt, wenn der Unternehmer das Kfz dem Unternehmensvermögen 

zuordnet. Versäumt der Unternehmer es, die Zuordnung gegenüber dem Finanzamt rechtzeitig 

offen zu legen, so riskiert er sogar den vollständigen Verlust des Vorsteuerabzugs. Bei Zweit- 

oder Drittfahrzeugen von Einzelunternehmern unterstellt das Finanzamt zudem, dass die 

unternehmerische Nutzung unter 10 % liegt, sodass ein Vorsteuerabzug ausscheidet, wenn der 

Unternehmer nicht eine höhere unternehmerische Nutzung nachweist. Zu beachten ist hierbei, 

dass im Gegensatz zum Ertragsteuerrecht die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte der 

unternehmerischen Nutzung zuzurechnen sind. Das Bundesfinanzministerium lässt es 

unverändert zu, dass die Höhe der Kfz-Nutzung umsatzsteuerlich durch Schätzung ermittelt 

werden kann, was in der Praxis häufig übersehen wird, obwohl dies regelmäßig Vorteile bietet. 

Ebenso relevant ist das Schreiben für Vereine und ähnliche Organisationen, die Kfz im ideellen 

Bereich nutzen. Denn insoweit scheidet ein Vorsteuerabzug aus, sodass die Vorsteuer 

aufzuteilen und zudem bei Änderung der Nutzung in Folgejahren gegebenenfalls zu korrigieren 

ist. Das Schreiben gibt hierzu zahlreiche Beispiele. 

 

13. Anwendung des Umsatzschlüssels bei gemischt genutzten Gebäuden 

Die Vorsteuer ist bei gemischt genutzten Gebäuden regelmäßig nach dem 

Flächenschlüssel und nur bei erheblichen Unterschieden in der Ausstattung der 

verschiedenen Zwecken dienenden Räume nach dem (objektbezogenen) 

Umsatzschlüssel aufzuteilen. 

Hintergrund 

Zu entscheiden war, ob die Vorsteuern auf Eingangsleistungen zur Herstellung eines gemischt 

genutzten Gebäudes nach dem Verhältnis der Ausgangsumsätze aufgeteilt werden können. A 

errichtete ein gemischt genutztes Gebäude. Das Erdgeschoss vermietete sie 

umsatzsteuerpflichtig an Gewerbetreibende, das Obergeschoss umsatzsteuerfrei an private 

Mieter. Die auf die Herstellungskosten entfallenden und nicht direkt zuzuordnenden 

Vorsteuerbeträge teilte sie nach dem Umsatzschlüssel auf. Das Finanzamt nahm dagegen die 

Aufteilung entsprechend dem steuerpflichtig vermieteten Flächenanteil vor (Flächenschlüssel). 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Es entschied, A sei zur Aufteilung nach dem 

Umsatzschlüssel berechtigt. Soweit nach der deutschen Regelung die Anwendung des 

Umsatzschlüssels ausgeschlossen sei, stehe die Norm nicht mit dem Unionsrecht in Einklang. 

Entscheidung 

Das Unionsrecht gibt für den Regelfall die Aufteilung nach dem Verhältnis der gesamten 



 

 

Umsätze vor. Der nationale Gesetzgeber kann jedoch die Aufteilung nach der Zuordnung eines 

Teils der Gegenstände oder Dienstleistungen gestatten. Die deutsche Vorschrift geht von der 

"wirtschaftlichen Zurechnung" aus. Ausgehend vom Unionsrecht ist die Zuordnung daher – 

entgegen früherer Rechtsprechung – nicht gegenstandsbezogen zu verstehen, sondern in dem 

Sinne, dass auch die Aufteilung nach dem gesamtunternehmensbezogenen Umsatzschlüssel 

zulässig ist. Das Umsatzsteuergesetz geht allerdings insoweit über die unionsrechtliche 

Ermächtigung hinaus, als der Umsatzschüssel nur dann anwendbar ist, wenn keine andere 

wirtschaftliche Zurechnung "möglich" ist. Diese Regelung legt der Bundesfinanzhof 

unionsrechtskonform dahin aus, dass der Umsatzschlüssel nur dann vorrangig ist, wenn keine 

andere "präzisere wirtschaftliche Zuordnung möglich" ist. 

Als andere wirtschaftliche Zuordnung ermöglicht bei einem gemischt genutzten Gebäude der 

objektbezogene Flächenschlüssel in der Regel eine genauere Bestimmung des Verhältnisses 

als der Umsatzschlüssel. Der Flächenschlüssel schließt daher bei einem gemischt genutzten 

Gebäude als die im Regelfall präzisere Zurechnung den Umsatzschlüssel aus, und zwar sowohl 

den gesamtunternehmensbezogenen als auch den objektbezogenen. 

Der Flächenschlüssel findet aber dann keine Anwendung, wenn die Ausstattung der 

Räumlichkeiten, die verschiedenen Zwecken dienen (z. B. wegen der Raumhöhe, der Dicke der 

Wände und Decken oder in Bezug auf die Innenausstattung) erhebliche Unterschiede aufweist. 

Denn in solchen Fällen kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Eingangsbezüge 

gleichmäßig auf die Fläche verteilen, sodass der Flächenschlüssel nicht die genauere Aufteilung 

ergibt. Ist hier keine präzisere wirtschaftliche Zurechnung durch den Flächenschlüssel möglich, 

gilt der Umsatzschlüssel, und zwar, um das Verhältnis "möglichst präzise" zu berechnen, der 

objektbezogene Umsatzschlüssel. 

 

14. Kein unterjähriger Wechsel zur Fahrtenbuchmethode 

Die Fahrtenbuchmethode ist nur dann zugrunde zu legen, wenn der Mitarbeiter ein 

Fahrtenbuch für das gesamte Jahr führt. Ein unterjähriger Wechsel von der 1 %-Regelung 

zur Fahrtenbuchmethode ist nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs nicht 

zulässig. 

Hintergrund 

Die Fahrtenbuchmethode gründet auf dem Zusammenspiel der Gesamtfahrleistung durch die im 

Fahrtenbuch selbst vollständig dokumentierten Strecken einerseits und einer vollständigen 

Bemessungsgrundlage dafür andererseits, nämlich dem Ansatz der durch das Kraftfahrzeug 

insgesamt entstehenden Aufwendungen. 

Angesichts dieser Voraussetzungen kann der Arbeitnehmer nur dann statt der 1 %-Regelung 

die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er das Fahrtenbuch mindestens für den gesamten 

Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug nutzt. 

Die Entscheidung  

Mit seinem Urteil bestätigt der Bundesfinanzhof die überwiegende Meinung in Literatur und 

Verwaltung. Allein schon aus Praktikabilitätsgesichtspunkten scheide ein unterjähriger 

Methodenwechsel angesichts der aufzuteilenden Fixkosten aus. 

Der Bundesfinanzhof weist ferner darauf hin, dass seiner Rechtsauffassung die monatliche 

Ausgestaltung der Listenpreisregelung nicht entgegensteht. Dort werden jeweils auf den 

Kalendermonat bezogene Werte zugrunde gelegt, indem die 1 %-Regelung für jeden 

Kalendermonat 1 % des inländischen Listenpreises ansetzt und die 0,03 %-Regelung jeweils 

einen auf den Kalendermonat bezogenen Wertzuschlag normiert. Der Monatsbezug regelt 

jedoch lediglich den Zuflusszeitpunkt des Nutzungsvorteils. 

 

 

 



 

 

15. Wie elektronische Kontoauszüge aufzubewahren sind 

Im Online-Banking-Verfahren erhalten Kunden von ihrer Bank häufig nur noch 

Kontoauszüge in elektronischer Form. Der bloße Ausdruck dieser Dokumente bei 

Kunden mit Gewinneinkünften genügt allerdings nicht den steuerlichen Anforderungen. 

Vielmehr muss auch das originär digitale Dokument aufbewahrt werden. 

Die guten alten Papierkontoauszüge gehören bei vielen Bankkunden mittlerweile der 

Vergangenheit an; seit ihrer Teilnahme am Online-Banking-Verfahren erhalten sie ihre 

Kontoauszugsdaten häufig nur noch in elektronischer Form. Die Banken übermitteln die Daten 

häufig in Bilddateiformaten (z. B. im TIF- oder PDF-Format) oder in maschinell auswertbarer 

Form (z. B. als CSV-Datei). 

Das Bayerische Landesamt für Steuern erklärt, wie diese elektronischen Kontoauszugsdaten 

aufzubewahren sind. Folgende Aspekte sind hervorzuheben: 

 Elektronisch übermittelte Kontoauszüge sind aufbewahrungspflichtig, da sie originär     

digitale Dokumente sind. Es genügt allerdings nicht, wenn der Steuerpflichtige (mit 

Gewinneinkünften) die elektronischen Kontoauszüge lediglich ausdruckt und anschließend 

die digitale Ausgangsdatei löscht. 

 Der Ausdruck eines elektronischen Kontoauszugs ist beweisrechtlich nicht den originären 

Papierkontoauszügen gleichgestellt, sondern stellt lediglich eine Kopie des elektronischen 

Kontoauszugs dar. 

 Bücher und sonst erforderliche Aufzeichnungen dürfen auch auf Datenträgern geführt 

werden. Die Form der Buchführung, das angewandte Verfahren und die maschinelle 

Weiterverarbeitung von Kontoauszugsdaten müssen aber den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung und ordnungsmäßiger datenverarbeitungsgestützter 

Buchführungssysteme entsprechen. 

 Wenn Bücher und Aufzeichnungen auf Datenträgern geführt werden, muss der 

Steuerpflichtige sicherstellen, dass die Daten während der Aufbewahrungsfrist jederzeit 

verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können. 

 Die System- und Verfahrensdokumentation muss erkennen lassen, auf welche Weise 

elektronische Kontoauszüge aufbewahrt, archiviert und weiterverarbeitet werden. 

 Das Datenverarbeitungsverfahren muss sicherstellen, dass alle erfassten Datenbestände 

nicht nachträglich unterdrückt oder ohne Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, 

geändert oder verfälscht werden können. Bei originär digitalen Dokumenten muss 

sichergestellt sein, dass eine Bearbeitung während des Übertragungsvorgangs 

ausgeschlossen ist. 

 Wenn Kontoumsatzdaten in auswertbaren Formaten (z. B. als XLS- oder CSV-Datei) an 

den Kunden übermittelt werden, muss sichergestellt sein, dass die empfangenden Daten 

durchgängig unveränderbar sind. Eine Aufbewahrung von XLS- oder CSV-Dateien ist 

daher nicht ausreichend, wenn die Kontoinformationen in digitaler Form übermittelt werden, 

sie aber änderbar oder unterdrückbar sind. 

 Alternativ zu den dargestellten Anforderungen kann der Steuerpflichtige seine 

Kontoauszüge auch beim Kreditinstitut vorhalten lassen (mit jederzeitiger 

Zugriffsmöglichkeit während der Aufbewahrungsfrist). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Steuerbescheid per Fax: 3-Tages-Fiktion gilt nicht 

Ein Einkommensteuerbescheid, den das Finanzamt per Fax an den Steuerzahler sendet, 

gilt als am gleichen Tag zugestellt. Die 3-Tages-Fiktion wie bei digitalen Bescheiden greift 

nicht. 

Hintergrund 

4 Jahre Zeit haben Finanzämter, um nach Eingang einer Einkommensteuererklärung die 

endgültige Steuerschuld festzusetzen. Schafft es das Finanzamt aus welchen Gründen auch 

immer nicht, verjährt die Festsetzung nach Ablauf dieser 4-Jahresfrist. 

Ob die Verjährung greift oder nicht, war auch der Zankapfel in einem besonderen Rechtsstreit 

zwischen einem Steuerzahler und dem Finanzamt, der abschließend vor dem Bundesfinanzhof 

verhandelt werden musste. Der Auseinandersetzung lag folgende Vorgeschichte zugrunde: Der 

Kläger hatte im Jahr 2004 ordnungsgemäß seine Steuererklärung für das Vorjahr abgegeben. 

Der endgültige Steuerbescheid ließ aber bis zum 30.12.2008 auf sich warten, ehe er genau an 

diesem letzten Tag der Festsetzungsfrist per Fax beim Steuerberater des Mandanten einging. 

 

Gilt die Festsetzungsverjährung oder nicht?  

Dagegen legte der Steuerzahler umgehend Einspruch ein mit der Begründung, dass die 

Festsetzungsverjährung eingetreten sei, weil der Bescheid nicht rechtzeitig zum 31.12.2008 

zugestellt geworden sei. Die Begründung: Nach der Abgabenordnung gelte ein elektronisch 

übermittelter Bescheid erst 3 Tage nach der Absendung als dem Adressaten zugestellt. Im 

Fachjargon spricht man von der 3-Tages-Fiktion. Auf diese Begründung ließ sich das Finanzamt 

aber nicht ein und wies den Einspruch mit dem Hinweis zurück, dass die Festsetzungsfrist 

gewahrt sei. Denn der Bescheid habe noch vor Fristablauf das Finanzamt verlassen und sei 

dem Steuerzahler tatsächlich zugegangen. 

Gerichte: 3-Tages-Fiktion greift nicht  

Sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof stärkten dem Finanzamt den Rücken. 

Der Bescheid sei ordnungsgemäß bekannt gegeben worden, heißt es im Urteil des 

Bundesfinanzhofs. Er verweist dazu auf die ständige Rechtsprechung, nach der die Schriftform 

auch durch Übersendung per Telefax gewahrt sei. Denn ein Fax erfülle die gleichen 

Anforderungen wie ein Schriftstück und sei daher auch kein elektronischer Verwaltungsakt, für 

den eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz erforderlich sei. Darüber 

hinaus berührten auch die Neuregelungen über den elektronischen Rechtsverkehr nicht die 

Wirksamkeit behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen, die per Fax übermittelt werden. 

Das gelte damit auch für den Bescheid vom 30.12.2008. 

Damit hat das Finanzamt die Frist gewahrt, nach der Bescheid vor Fristablauf den Bereich des 

Finanzamt verlassen haben und dem Adressaten zugegangen sein muss. Auch die Tatsache, 

dass der Steuerzahler im vorliegenden Streitfall den Bescheid erst nach Ablauf der Frist 

erhalten hatte, ändere daran nichts. 

 

17. Auswirkungen des Mindestlohns auf Minijobs 

Unabhängig davon, ob Arbeitnehmer ihren Vergütungsanspruch nach dem 

Mindestlohngesetz geltend machen oder nicht: Für jeden Tag der Arbeitsleistung besteht 

ein Anspruch auf 8,50 EUR pro Stunde. Damit verbunden sind auch Beitragsansprüche 

der Sozialversicherungsträger. Daher müssen Minijobs ab 1.1.2015 auf den Prüfstand! 

Zunächst gilt die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 EUR zum 1.1.2015 als dauerhafte 

Veränderung in den Verhältnissen einer geringfügigen Beschäftigung. Grundsätzlich müssen die 

Vorgaben dazu von allen Arbeitgebern beachtet werden. Die Geringfügigkeits-Richtlinien sehen 

für diesen Fall zwingend eine Neubeurteilung bestehender Minijobs vor. Insoweit ist jeder 

Arbeitgeber verpflichtet, die versicherungsrechtliche Beurteilung seiner Minijobber zum 1.1.2015 

zu prüfen. 



 

 

 

Rückwirkender Eintritt von Versicherungs- und Beitragspflicht  

Gehen Arbeitgeber bei der Prüfung der Geringfügigkeitsgrenze von einem Entgelt unterhalb des 

Mindestlohnniveaus aus, tritt rückwirkend Sozialversicherungspflicht ein, wenn sich im 

Nachhinein ergibt, dass bei Zugrundelegen eines Stundenlohns von 8,50 EUR kein 450 EUR-

Minijob bestand. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber vorsätzlich, fahrlässig oder 

in gutem Glauben gehandelt hat. Es liegt das Entstehungsprinzip zugrunde. Es besagt, dass die 

Beitragsansprüche bereits dann bestehen, wenn der Anspruch auf das Arbeitsentgelt 

entstanden ist. Dies gilt ebenso für die versicherungsrechtliche Beurteilung. 

Nach Prüfung Beitragsnachforderungen und Säumniszuschläge  

Fälle dieser Art werden von den Rentenversicherungsträgern beanstandet und führen ggf. zu 

erheblichen Beitragsnachforderungen sowie Säumniszuschlägen. Vor allem bleiben sie nicht 

unentdeckt. Der Grund: Arbeitgeber müssen bei der Übermittlung von Meldungen zur 

Sozialversicherung nicht nur das beitragspflichtige Arbeitsentgelt, sondern auch die dem Entgelt 

zugrunde liegenden Arbeitsstunden angeben. 

 

 

 


